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Bericht der Finanzkontrolle über die Prüfung der Landesrechnung 2024 

Prüfungsurteil 

Gestützt auf Art. 11 Bst. a des Gesetzes vom 22. Oktober 2009 über die Finanzkontrolle (Finanz-
kontrollgesetz; FinKG) haben wir die Landesrechnung – bestehend aus Erfolgsrechnung, 
Investitionsrechnung, Bilanz, Mittelfluss- und Gesamtrechnung sowie Anhang – gemäss Art. 18 
des Gesetzes vom 20. Oktober 2010 über den Finanzhaushalt des Staates (Finanzhaushalts-
gesetz; FHG) für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. Die 
Landesrechnung ist im Rechenschaftsbericht von Landtag, Regierung und Gerichten im Kapitel 
IV enthalten. 

Gemäss unserer Beurteilung entspricht die Landesrechnung für das am 31. Dezember 2024 
abgeschlossene Rechnungsjahr dem Finanzhaushaltsgesetz vom 20. Oktober 2010 sowie der 
Finanzhaushaltsverordnung vom 20. Dezember 2011. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen und 
allgemein anerkannten Grundsätzen des Berufsstandes durchgeführt. Unsere Verantwortlich-
keiten sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der Finanzkontrolle für die Prüfung der 
Landesrechnung" weitergehend beschrieben. Wir sind gestützt auf das Finanzkontrollgesetz 
unabhängig, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen des Berufsstands erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Eine Übersicht der Prüfberichte, welche seit 
unserer letzten Berichterstattung zur Landesrechnung 2023 erstellt worden sind, befindet sich 
im Annex. 

Sonstige Informationen 

Die Regierung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen die im Rechenschaftsbericht zur Landesrechnung im Kapitel IV enthaltenen 
Informationen, aber nicht die Landesrechnung.  

Unser Prüfungsurteil zur Landesrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck. Im 
Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen 
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche 
Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir auf 
Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche 
falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Verantwortlichkeiten der Regierung für die Landesrechnung 

Die Regierung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Landesrechnung in Übereinstimmung 
mit den gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die notwendig sind, um die 
Aufstellung einer Landesrechnung zu ermöglichen, die frei von – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – wesentlichen falschen Darstellungen ist.
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Verantwortlichkeiten der Finanzkontrolle für die Prüfung der Landesrechnung 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Landesrechnung als 
Ganzes frei von – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – wesentlichen falschen Darstellungen 
ist und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit 
ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass – basierend auf dem 
Finanzkontrollgesetz und in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz sowie den 
Grundsätzen des Berufsstandes – die durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Beabsichtigte oder unbeabsich-
tigte falsche Darstellungen werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder 
insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser 
Landesrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Wir identifizieren und beurteilen die wesentlichen Risiken – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen in der Landesrechnung, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Dabei 
üben wir – basierend auf dem Finanzkontrollgesetz und in Übereinstimmung mit dem 
liechtensteinischen Gesetz sowie den Grundsätzen des Berufsstandes – während der gesamten 
Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Wir erlangen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontroll-
system, um geeignete und angemessene Prüfungshandlungen zu planen. 

Wir beurteilen die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit 
zusammenhängenden Angaben. Weiter beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den 
Inhalt der Landesrechnung einschliesslich der Angaben im Anhang sowie ob die Landes-
rechnung die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, 
sodass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird.  

Über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im 
Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung identifizieren, kommunizieren wir 
mit der Regierung und dem Amt für Finanzen. 

Empfehlung 

Wir empfehlen, die von der Regierung dem Landtag unterbreitete Landesrechnung 2024 zu 
genehmigen. 

FINANZKONTROLLE 
des Fürstentums Liechtenstein 

   Cornelia Lang  Oliver Hermann 
  Leiterin  stv. Leiter 
 
 

 
Vaduz, 30. April 2025 
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Übersicht Prüfberichte 

Die nachstehenden Prüfberichte sind seit unserer letzten Berichterstattung zur Landesrechnung 
2023 erstellt worden:   
 
Berichtsdatum Berichtsbezeichnung  

Prüfberichte der Finanzkontrolle 

18.06.2024 Bericht über die Prüfung 2023 der Stiftung "Liechtensteinische Musikschule" 
 
05.07.2024 Bericht über die Prüfung 2023 der Stiftung "Erwachsenenbildung Liechtenstein" 
 
10.07.2024 Bericht über die Prüfung 2023 des Fachbereichs Mietbeiträge 
 im Amt für Soziale Dienste 
 
11.07.2024 Bericht über die Prüfung 2023 des Fachbereichs Prämienverbilligung 
 im Amt für Soziale Dienste 
 
11.07.2024 Bericht über die Prüfung 2023 der Energiekostenpauschale für 

einkommensschwache Haushalte im Amt für Soziale Dienste 
 
11.07.2024 Bericht über die Prüfung 2023 der Stabsstelle Wohnbauförderung 

im Amt für Hochbau und Raumplanung 
 
20.08.2024 Bericht über die Prüfung 2024 des Landessteueranteils an den Vermögens-  

und Erwerbssteuern (Teil 1) Gemeindesteuerkasse Planken 
 
20.08.2024 Bericht über die Prüfung 2024 des Landessteueranteils an den Vermögens-  

und Erwerbssteuern (Teil 2) Steuerverwaltung 
 
11.11.2024 Bericht über die Prüfung 2023 der Förderbeiträge gemäss Energieeffizienzgesetz 

bei der Abteilung Energie/Energiefachstelle im Amt für Volkswirtschaft 
 
14.11.2024 Bericht über die Prüfung von Projekten und Systemen des "Fonds für die 

Innere Sicherheit ISF" im finanziellen Zeitraum vom 16.10.2023 – 30.06.2024 
 
17.12.2024 Bericht über die Prüfung der Geld- und geldwerten Bestände 2024 
 
24.01.2025 Bericht über die Prüfung 2024 der Anstalt zur Finanzierung  

finanzmarktstabilisierender Massnahmen (AFFM) 
 
20.03.2025 Bericht über die Prüfung 2024 der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein 
 
25.03.2025 Bericht über die Prüfung 2024 des Forschungs- und Innovationszentrum  
  Rheintal RhySearch 
 
23.04.2025 Bericht über die Prüfung 2024 der Stiftung  

Liechtensteinischer Entwicklungsdienst (LED) 
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Berichtsdatum Berichtsbezeichnung 

24.04.2025 Bericht über die Prüfung 2024 im Bereich Personalaufwand 
 
30.04.2025 Bericht über die Prüfung 2024 der Universität Liechtenstein 
 
30.04.2025 Bericht über die Prüfung 2024 des Aufnahmezentrums 
 
30.04.2025 Bericht über die Prüfung 2024 der Stiftung  

"Liechtensteinisches Landesmuseum" 
 
30.04.2025 Prüfungsfeststellungen zur Landesrechnung 2024 zuhanden der Regierung 
 
Prüfberichte mit externem Beizug im Rahmen der Landesrechnung 

13.01.2025 Bericht über die Prüfung 2024 im Bereich Steuern 
 
02.04.2025 Bericht über die Prüfung der Wertschriftenbuchhaltung 2024  

 
Prüfbericht mit externem Beizug im Rahmen von Baurevisionen 

05.12.2024 Prüfung Neubau Dienstleistungszentrum Giessen (DLG) bei der  
 Stabsstelle für staatliche Liegenschaften (SSL) 

 
Prüfberichte mit externem Beizug im Rahmen des IT-Revisionsprogrammes 

13.12.2024 Amt für Informatik: Fortlaufender Programmreview der 
elektronischen Aktenverwaltung LiVE 

 
20.12.2024 Landespolizei: Review von übergreifenden IT-Themen und der IT-Konti 
 
09.01.2025 Amtsübergreifend: Fortlaufender Programmreview der 
 "Schengen/Dublin" Projekte 
 
13.01.2025 Amt für Informatik: Review IT-Konti 
 
20.01.2025 Amt für Informatik: Fortlaufender Review der Digitalisierungs-Roadmap  
 (resp. der rollierenden Mittelfristplanung) 
 
23.01.2025 Amt für Informatik: Projektreview "Modern Workplace" 
 
23.01.2025 Steuerverwaltung: Projektreview eVeranlagung Juristische Personen 
 
27.01.2025 Amt für Hochbau und Raumplanung: Projektreview "eBaugesuche" 
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